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Vorstandssitzung der BAR 
 

Unter Vorsitz von Reinhard Ebert fand am 
4. November 2004 im neu bezogenen Ge-
bäude der Kassenärztlichen Bundesverei-
nigung in Berlin die turnusmäßige Herbst-
sitzung des Vorstandes der BAR statt. In 
seinem Vortrag beleuchtete der  Vor-
standsvorsitzende ausführlich die aktuellen 
Arbeitsbereiche der BAR. So berichtete er 
über die vorläufigen Handlungsempfehlun-
gen im Zusammenhang mit der Erprobung 
trägerübergreifender Persönlicher Budgets, 
erläuterte den Stand der Umsetzung der 
Gemeinsamen Empfehlungen nach dem 
SGB IX und befasste sich mit der anste-
henden Neuauflage des „Wegweisers für 
Ärzte“ sowie der Umsetzung der ICF für die 
Beschreibung der funktionalen Gesundheit 
innerhalb der Rehabilitation. Im Anschluss 
diskutierte der Vorstand eingehend   den 
„Orientierungsrahmen für die Arbeit der 
BAR ab 2004“ sowie den Vorschlag einer 
Ergänzung der Satzungsbestimmung hin-
sichtlich Zweck und Aufgaben der BAR in 
Bezug auf Effektivität und Effizienz. 
 

Orientierungsrahmen für die Arbeit der 
Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabi-
litation 
 
Der BAR-Orientierungsrahmen ist Ergebnis 
der Beratungen der vom Vorstand in seiner 
diesjährigen Frühjahrssitzung eingesetzten 
Arbeitsgruppe „Fortschreibung des Arbeits-
programms der Bundesarbeitsgemeinschaft 
für Rehabilitation (BAR)“. 
 
Teil A des Orientierungsrahmens be-
schreibt die Ausgangslage und Zielperspek-
tive, im Hauptteil B werden, in insgesamt 22 
Themenbereiche untergliedert, detaillierte 
Aufgabenstellungen der BAR definiert. 
Deutlich erkennbar wird daraus das zentra-
le Anliegen der BAR, die im SGB IX nieder-
gelegten Herausforderungen durch die Ko-
ordination der Leistungen und die Koopera-
tion der Leistungsträger mit wirksamen In-
strumenten sicherzustellen und so die Zu-
sammenarbeit der Reha-Träger weiter zu 
verbessern. 

Auf der Umsetzung des SGB IX, vor allem 
festzumachen an den Gemeinsamen Emp-
fehlungen und den Gemeinsamen Service-
stellen, wird daher zumindest auch in der 
nächsten Zeit der Schwerpunkt der Arbeit 
der BAR liegen. 
 
Der Vorstand hat die BAR um sukzessives 
Aufgreifen der im Orientierungsrahmen 
formulierten Handlungsaufträge gebeten. 

 
Außerdem hat sich der Vorstand bereits im 
Grundsatz für die Durchführung eines BAR-
Bundeskongresses im Jahr 2007, ggf. in 
Verbindung mit der Veranstaltung „Con so-
cial“, ausgesprochen und die BAR-
Geschäftsstelle gebeten, eine entschei-
dungsreife Ideenskizze mit Finanzierungs-
plan zu erarbeiten. Diese wird dem Vor-
stand in seiner nächsten Sitzung noch ge-
sondert zur Entscheidung vorgelegt wer-
den. 
 

Ergänzung der Satzung der BAR 
 

Im Rahmen der Diskussion um Rolle, Funk-
tion und Finanzierung hatte die Bundes-
agentur für Arbeit, die Erwartung einer noch 
stärkeren Ausrichtung der BAR-Arbeit auch 
an Fragen der Wirtschaftlichkeit geäußert.  
 
Bei allen Leistungen zur Teilhabe soll ne-
ben der Wirksamkeit auch verstärkt die 
Wirtschaftlichkeit beim Einsatz der Res-
sourcen beachtet werden. Um diesem Auf-
trag auch nach außen sichtbar Nachdruck 
zu verleihen, hat sich der BAR-Vorstand mit 
dem Vorschlag einer entsprechenden sat-
zungsmäßigen Erweiterung des Aufgaben-
katalogs der BAR befasst. 
 
Empfohlen hat er der Mitgliederversamm-
lung der BAR dementsprechend eine Er-
gänzung des Aufgabenkatalogs in § 3 Abs. 
2 Satz 2 der BAR-Satzung. Verpflichtend 
soll darauf hingewirkt werden, dass die 
Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe 
ohne Einschränkung der Teilhaberechte 
effektiv und effizient erbracht werden. 
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Mitgliederversammlung der 
BAR 
 

Unter Vorsitz von Detlev Behrens fand am 
5. November 2004 in Berlin die diesjährige 
Mitgliederversammlung der BAR statt. 

 

Schon in seinem Grußwort wies Dr. Man-
fred Richter-Reichhelm, Vorstandsvorsit-
zender der KBV, auf das starke Interesse 
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
an der Thematik der Rolle des niedergelas-
senen Arztes in der Rehabilitation hin. Der 
mittlerweile in der gesamten medizinischen 
Versorgung spürbare Paradigmenwechsel 
von der Akutversorgung zur Langzeitver-
sorgung chronisch kranker Menschen ma-
che eine Einbeziehung der Rehabilitation in 
die ärztliche Routineversorgung immer 
sinnvoller. Es sei wichtig, die vielen unter-
schiedlichen Ausprägungen der Rehabilita-
tion und die Träger im gegliederten System 
wirksam und ausgewogen zu koordinieren. 
Dieser Aufgabe habe sich die BAR seit ih-
rer Gründung im Jahr 1969 sehr erfolgreich 
gewidmet. Die KBV – gewissermaßen als 
„Scharnier“ zwischen Ärzten und Reha-
Trägern – trage ihrerseits dafür Sorge, dass 
die Vertragsärzte in das System der medi-
zinischen Rehabilitation eingebunden und 
über die Rahmenbedingungen informiert 
seien. 
 
Der Vorstandsvorsitzende Reinhard Ebert  
blickte im Anschluss auf die Arbeit der BAR 
in den vergangenen 12 Monaten zurück: 
Mittlerweile seien sechs Gemeinsame Emp-
fehlungen in Kraft getreten, und vier neue 
stünden vor dem Abschluss. Mit den am 1. 
November veröffentlichten vorläufigen 
Handlungsempfehlungen „Trägerübergrei-
fende Aspekte bei der Ausführung durch 
ein Persönliches Budget“ habe die BAR 
Neuland betreten. 

Begonnen habe man außerdem die Arbeit 
an einer neuen Arbeitshilfe „Rehabilitation 
und Teilhabe rheumatisch/muskuloskeletal 
kranker und behinderter Menschen“. Über-
arbeitet werde zur Zeit die Arbeitshilfe für 
die Rehabilitation und Teilhabe von Men-
schen mit Abhängigkeitserkrankungen. 

 

Mit der Neuauflage des „Wegweisers für 
Ärzte“ der BAR werde die inzwischen ver-
änderte Gesetzeslage im Bereich der Re-
habilitation berücksichtigt und die Grundla-
gen und Verfahren einer patientenzentrier-
ten und zielgruppengenauen Rehabilitation 
auf der Grundlage der ICF etabliert. 

Auch sei das BAR-Modellprojekt „Case 
Management zur Erhaltung von Ausbil-
dungs- und Arbeitsverhältnissen behinder-
ter Menschen“ (CMB) mit einer Fachtagung 
im Oktober 2004 in Nürnberg erfolgreich 
abgeschlossen worden.(siehe Bericht S. 
20) 
 
 

Schwerpunktthema der Mitglieder-
versammlung: Die Rolle des nieder-
gelassenen Arztes in der Rehabilita-
tion 
 
Dr. Wolfgang Aubke von der Kassenärztli-
chen Bundesvereinigung leitete seinen Vor-
trag mit der Einschätzung ein, dass die Be-
deutung des Versorgungssektors der Re-
habilitation angesichts der demographi-
schen Entwicklung und des sich wandeln-
den Morbiditätsspektrums kontinuierlich 
weiter wachsen werde. 
 

Rechtliche Grundlagen 
 
Die zunehmende Bedeutung der Rehabilita-
tion werde durch eine Reihe von Entwick-
lungen auf der gesetzgeberischen Ebene 
deutlich. Vor allem das SGB IX und die In-
ternationale Klassifikation der Funktionsfä-
higkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) 
seien hier zu nennen, sowie die intensiven 
Bemühungen der Rehabilitationsträger zu 
einheitlichen Begutachtungsanleitungen zu 
kommen. Auch die BAR trage mit der Ges-
taltung der Rahmenempfehlungen zur am-
bulanten Rehabilitation und der Gemein-
samen Empfehlungen gemäß §§ 12, 13 
SGB IX dieser Entwicklung Rechnung. Hin-
zu komme im ärztlichen Bereich der  Aus-
bau der  rehabilitativen  Inhalte  im Rahmen 
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der Novellierung der ärztlichen (Muster) -
Weiterbildungsordnung. Damit seien die 
Voraussetzungen geschaffen worden, auf 
der Weiterbildungsebene auch die entspre-
chenden Berufsfelder inhaltlich und qualita-
tiv zu definieren. Wesentlich sei schließlich 
noch die Weiterentwicklung der Rehabilita-
tions-Richtlinien nach § 92 SGB V des Ge-
meinsamen Bundesausschusses, die am 
1.4.2004 in Kraft getreten seien. 
 
Reha-Richtlinien und Integration der Ver-
tragsärzte in die Rehabilitation 
 
In der Regel werde der Patient beim Ver-
tragsarzt zum potentiellen Rehabilitanden.  
Da hier  der Systemwechsel der Leistungs-
arten  stattfinden  müsse,  sei die Integrati-
on der Vertragsärzte in den Versorgungs-
sektor der Rehabilitation elementare Vor-
aussetzung um eine notwendige, zweck-
mäßige, wirtschaftliche und qualitativ 
hochwertige Versorgung der Patienten mit 
Leistungen zur medizinischen Rehabilitati-
on sicherzustellen. 
Die Schnittstellen zum Reha-Zugang seien 
mit der Einführung der Rehabilitations-
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses zum 1.4.2004 für alle Beteiligten 
transparenter geworden. Zugleich habe 
sich die Versorgungskette für die betroffe-
nen Patienten, die verordnenden Vertrags-
ärzte und den Kostenträger GKV zeit- und 
sachgerecht verbessert. Leistungen zur 
medizinischen Rehabilitation würden damit 
zu einem wesentlichen Therapieelement 
eines jeden Vertragsarztes. Daher sehe die 
KBV darin auch eine zeitgerechte Bereiche-
rung des vertragsärztlichen Instrumentari-
ums. 
 
Versorgungspolitische Auswirkungen 
und Ziele 
 
Zielsetzung dabei sei, die konzeptionelle 
Grundlage der Rehabilitation in Form der 
ICF für alle Arztgruppen zugänglich zu ma-
chen und sie so in die vertragsärztliche 
Versorgung zu implementieren. Die „baby-
lonische Sprachverwirrung“ zwischen den 
Institutionen, Versorgungssektoren und 
beteiligten Professionen müsse durch Ver-
mittlung einer einheitlichen Terminologie 
überwunden und die Barrieren zwischen  

den Vertragsärzten und den Rehabilitati-
onsträgern durch Gestaltung eines einheit-
lichen Reha-Abklärungsprozesses mini-
miert werden. Um die Früherkennung des 
Rehabilitationsbedarfs zu verbessern, 
müssten „Unter-, Fehl- oder Überversor-
gung“ bei Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation vermindert und so die finan-
ziellen Ressourcen wirtschaftlich genutzt 
werden. 
 
Ausbau der Kommunikation auf Grund-
lage der Rehabilitations-Richtlinien 
 
Hervorzuheben sei, dass mit der Einfüh-
rung der Rehabilitations-Richtlinien die Zu-
sammenarbeit und Kommunikation zwi-
schen den Akteuren, Professionen und Ein-
richtungen verbessert sowie die Vorausset-
zung dafür geschaffen werde, zu einer ein-
heitlichen Einleitungs- und Verordnungs-
praxis zu gelangen. Um eine permanent 
fortschreitende qualitätsorientierte Verbes-
serung der rehabilitativen Versorgung der 
Bevölkerung zu gewährleisten, wolle die 
Kassenärztliche Bundesvereinigung diesen 
Prozess aktiv forcieren. Maßgeblich sei da-
her der Ausbau der Kommunikation mit al-
len Reha-Trägern, um die Vertragsärzte 
einheitlich, verantwortungsbewusst und 
sachgerecht bei der Bewältigung der Auf-
gaben im Versorgungssektor der Rehabili-
tation unterstützen zu können. 
 
Rolle des niedergelassenen Arztes in der 
Rehabilitation aus Sicht der gesetzlichen 
Rentenversicherung 
 
Seinen Vortrag leitete Dr. Rolf Buschmann-
Steinhage vom Verband Deutscher Ren-
tenversicherungsträger mit Feststellungen 
der Reha-Kommission des VDR aus dem 
Jahr 1991 ein: 
Die Bedeutung des niedergelassenen Arz-
tes für die Einleitung von Rehabilitations-
maßnahmen ergebe sich daraus, dass er 
den Patienten und dessen familiäre und 
berufliche Situation besser als andere (an-
regende Stellen) kenne, so dass sein Urteil 
bei der Anregung ins Gewicht fallen müsse 
und auch für den Ablauf der Rehabilitation 
von Bedeutung sei. Die Rehabilitationsbe-
handlung stelle eine zeitlich begrenzte 
Maßnahme  dar, während  der Patient – da  
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es sich häufig um chronische Erkrankungen 
handele – langfristig beim niedergelasse-
nen Arzt in Behandlung sei. Der niederge-
lassene Arzt sollte die Rehabilitationsbe-
handlung als Bestandteil seines Behand-
lungsplanes auffassen. 
 
 
Einstellung der Hausärzte zur (medizini-
schen) Rehabilitation 
 
Eine Projektstudie im Rahmen des Förder-
schwerpunkts Rehabilitationswissenschaf-
ten habe ergeben, dass bei niedergelasse-
nen Ärzten grundsätzlich eine positive Ein-
stellung zur medizinischen Rehabilitation, 
vor allem zur Anschlussheilbehandlung 
(AHB) bestehe. 
 
Von hausärztlicher Seite werde ein Ausbau 
der ambulanten Rehabilitation grundsätzlich 
befürwortet. Kritisiert werde dagegen das 
Antrags- und Bewilligungsverfahren, das für 
sie zu wenig durchschaubar sei. Von den 
niedergelassenen Ärzten betont werde 
auch ihre grundsätzliche Autonomie ge-
genüber Therapievorschlägen aus den Re-
habilitationskliniken. 
 
 
Hausarzt und Patient auf dem Weg in die 
medizinische Rehabilitation 
 
Der niedergelassene Arzt habe eine gute 
Chance, Rehabilitationsbedarf zu erkennen. 
Seine Aufgabe sei die Beratung des Patien-
ten über Ziele, Inhalte, Ablauf und Dauer 
einer Rehabilitation. Die Anregung eines 
Reha-Antrages gehöre zum Weg in die Re-
habilitation. Für den Bereich der Renten-
versicherung sei der Hausarzt-
Befundbericht ein Teil der sozialmedizini-
schen Beurteilung. Allerdings würden die 
Anforderungen an die Entscheidung über 
Rehabilitationsanträge in Zukunft wachsen.  
Vielleicht sei auch nicht jedem niedergelas-
senen Arzt klar, dass die Reha-Richtlinien 
des Gemeinsamen Bundesausschusses 
(nur) für die Rehabilitationsleistungen der 
Krankenkassen gelten. 

Hausarzt und Rehabilitationseinrichtung 
während der medizinischen Rehabilitati-
on 
 
Kommunikation und Kooperation sei bei 
stationärer Rehabilitation aus praktischen 
Gründen schwierig, werde nach den Er-
gebnissen der Studien von den Hausärzten 
aber auch nur zum Teil vermisst. Kommu-
nikation und Kooperation auch während der 
Rehabilitationsleistung wären allerdings 
dort ausbaubar, wo die Rehabilitation 
wohnortnah, z.B. ambulant, erbracht werde. 
Eine spannende Frage sei insoweit, ob die 
Kommunikation durch Telematik-Anwen-
dungen (eHealth) einen Schub nach vorn 
bekomme. 
 
Hausarzt und Patient nach der medizini-
schen Rehabilitation 
 
Bei der Rentenversicherung gebe es Über-
legungen, ob man den Reha-Entlassungs-
bericht besser auf den Hausarzt/den nie-
dergelassenen Arzt zuschneiden könne.  
 
Sinnvoll wäre in jedem Fall, wenn ein richti-
ges Nachsorgegespräch beim niedergelas-
sene Arzt stattfinde würde, in dem die Er-
fahrungen aus der medizinischen Rehabili-
tation und die Konsequenzen für das weite-
re Erleben und Verhalten besprochen und 
reflektiert würden. 
 
Perspektiven 
 
Wichtige Stichworte in der gesundheitspoli-
tischen Diskussion seien „Disease-
Management-Programm“ (DMP) und „integ-
rierte Versorgung“. Diesbezüglich habe sich 
die Rentenversicherung immer wieder in 
Stellungnahmen dafür eingesetzt, dass die 
Rehabilitation in diesen Zusammenhängen 
ihren notwendigen Stellenwert bekomme. 
Beide Konzepte seien ehrgeizige Ansätze, 
die Sektoren/Grenzen im Gesundheitswe-
sen zu überwinden. Das fange beim nie-
dergelassenen Arzt an und sollte bei der 
Rehabilitation nicht aufhören. 
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Reha-Richtlinien des Gemeinsamen 
Bundesausschusses 
 
Die an der ICF ausgerichteten Reha-
Richtlinien könnten entscheidend dazu bei-
tragen die Beteiligten stärker für die Reha-
bilitation und ihre Notwendigkeit zu sensibi-
lisieren. 
 
Deutlich werde jedenfalls , dass durch die 
Reha-Richtlinien die Einbeziehung der nie-
dergelassenen Vertragsärzte verstärkt wer-
de. So müssten die Krankenkassen z.B. 
eine Rückmeldung über die Entscheidung 
über den Rehabilitationsantrag an den Arzt 
geben und ggf. auch begründen, warum sie 
den Antrag ablehnen. 
 
Darüber hinaus gebe es auch die hausarzt-
zentrierte Versorgung in den neuen Be-
stimmungen des SGB V. Das könnte dazu 
führen, dass der Hausarzt auch mehr in 
Richtung dauerhafte Behandlung chroni-
scher Erkrankungen einschließlich medizi-
nischer Rehabilitation tätig werde. Mit den 
Aufgaben eines umfassenden Case Mana-
gers für chronisch Erkrankte inklusive der 
Rehabilitation sei der Hausarzt angesichts 
der Realität in den Arztpraxen und Rehabili-
tationseinrichtungen wohl doch letztlich ü-
berfordert . 
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Ausschuss „Gemeinsame Emp-
fehlungen“ 
 
Der Ausschuss „Gemeinsame Empfehlun-
gen“ hat in seiner letzten Sitzung für dieses 
Jahr mehrere gemeinsame Empfehlungen 
auf den Weg gebracht. 
 
Die Gemeinsame Empfehlung „Teilha-
beplan“ nach § 13 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX hat 
der Ausschuss zum 1. Dezember 2004 in 
Kraft gesetzt. Deren Bedeutung besteht 
darin, dass die Erstellung eines individuel-
len Teilhabeplans ein wesentliches Mittel 
zur Erreichung einer einheitlichen Praxis 
der Feststellung und Durchführung der ein-
zelnen Leistungen innerhalb des geglieder-
ten Systems der Rehabilitation und Teilha-
be darstellt. Der Teilhabeplan dient insbe-
sondere auch dem Ziel einer besseren 
Leistungsverzahnung durch Koordination 
der Leistungen und Kooperation der Reha-
bilitationsträger. Bei Erstellung, Anpassung 
und Fortschreibung werden die behinderten 
und von Behinderung bedrohten Menschen 
aktiv einbezogen. Damit soll die Mitwirkung 
im gesamten Geschehen von Rehabilitation 
und Teilhabe gestärkt werden. Der Teilha-
beplan ist bei erforderlichen Leistungen zur 
Eingliederung in Arbeit mit der Eingliede-
rungsvereinbarung nach § 15 SGB II, bei 
erforderlicher Eingliederungshilfe für behin-
derte Menschen nach §§ 53 ff. SGB XII mit 
dem Gesamtplan nach § 58 SGB XII und 
bei erforderlicher Hilfe zur Erziehung (§§ 27 
ff. SGB VIII) oder Eingliederungshilfe für 
seelisch behinderte Kinder und Jugendliche  
(§ 35a SGB VIII) mit dem Hilfeplan nach § 
36 SGB VIII abzustimmen. Hierzu treffen 
die beteiligten Leistungsträger nähere Ver-
fahrensabsprachen mit dem Ziel einer ab-
gestimmten, koordinierten und einheitlichen 
Planung des Rehabilitationsprozesses im 
Rahmen des übergreifenden Teilhabeplans. 
Werden Leistungen zur Rehabilitation und 
Teilhabe in Form eines Persönlichen Bud-
gets erbracht, ist der Teilhabeplan mit der 
Zielvereinbarung nach § 4 Budget V abzu-
stimmen. 
Um die praktische Umsetzung der Gemein-
samen Empfehlung „Teilhabeplan“ zu er-
leichtern,  hat  der  Ausschuss in seiner De- 

zember-Sitzung überdies einen „Mustervor-
druck Teilhabeplan“ verabschiedet. Dieser 
muss noch in den Gremien der Spitzenver-
bände der Leistungsträger beraten und auf 
die jeweiligen Bereiche übertragen werden. 
 
Der Ausschuss „Gemeinsame Empfehlun-
gen“ hat außerdem die Gemeinsamen 
Empfehlungen „Prävention“, „Frühzeitige 
Bedarfserkennung“ und „Integrationsfach-
dienste“ verabschiedet und das gesetzlich 
vorgeschriebene Zustimmungsverfahren 
sowie Verfahren zur Benehmensherstellung 
eingeleitet. 
 
In der Gemeinsamen Empfehlung „Prä-
vention“ nach §§ 12 Abs. 1 Nr. 5, 13 Abs. 
2 Nr. 1 SGB IX werden gesundheitliche Ri-
siken und Prävention umfassend unter Be-
zug auf die ICF zunächst allgemein definiert 
und daran anschließend bestimmte Le-
bensphasen und Lebensbereiche konkreti-
siert. Exemplarisch benannt werden bei 
Erwerbstätigen gesundheitliche Risiken, die 
im betrieblichen Umfeld manifest werden 
und zu Behinderungen einschließlich chro-
nischer Erkrankungen führen können. Da-
bei werden sowohl betriebliche Einflüsse 
als auch Einflüsse aus dem übrigen Le-
benszusammenhang der Beschäftigten be-
rücksichtigt. So wird der Weg geebnet, ge-
sundheitliche Risiken und Präventions-
maßnahmen in anderen Lebensphasen 
(z.B. Kindheit, Jugend, Alter) und in ande-
ren Risikobereichen (z.B. Familie, Schule, 
Arbeitslosigkeit, Pflegebedürftigkeit) im 
Rahmen weiterer gemeinsamer Empfeh-
lungen aufzugreifen. 
 
Intention der Gemeinsamen Empfehlung 
„Frühzeitige Bedarfserkennung“ nach § 
13 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX ist, dass alle am 
Verfahren Beteiligten, nicht zuletzt nieder-
gelassene Ärzte, Krankenhaus- und Klinik-
ärzte sowie Werks- und Betriebsärzte, erste 
Anzeichen eines möglichen Bedarfs an 
Leistungen zur Teilhabe frühzeitig erken-
nen. Damit soll eine durch Chronifizierung 
von Erkrankungen bedingte Behinderung 
verhindert und Leistungen zur Teilhabe so 
rechtzeitig wie möglich eingeleitet werden. 
Auf diese Weise können vorhandene Re-
habilitationschancen  sowie  die  Motivation 
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rehabilitationsbedürftiger Menschen zur 
Inanspruchnahme von Teilhabeleistungen 
optimal genutzt und unterstützt werden. 
Dementsprechend müssen alle Sozialleis-
tungsträger die Bedarfe an Leistungen zur 
Teilhabe prüfen, wenn Sozialleistungen 
wegen einer Behinderung oder drohenden 
Behinderung beantragt oder erbracht wer-
den. Die Rehabilitationsträger und Integra-
tionsämter sind aufgefordert, vorhandene 
Instrumentarien zur Erkennung von Risiko-
konstellationen, wie z.B. Screening-
Verfahren, Assessmentverfahren, struktu-
rierte Befundberichte und Gutachten oder 
Selbstauskunftsbögen, weiterzuentwickeln 
und möglichst trägerübergreifend zu ver-
einheitlichen. Insgesamt geht es um die 
Entwicklung eines möglichst niederschwel-
ligen Frühwarnsystems bzw. die Beschrei-
bung von Anhaltspunkten für einen Bedarf, 
die sich durch Störungen der Körperfunkti-
onen und –strukturen sowie Einschränkun-
gen auf der Ebene der Aktivitäten oder 
Teilhabe zeigen. Auf dieser Grundlage soll, 
unabhängig vom zuständigen Rehabilitati-
onsträger, die Notwendigkeit für Leistungen 
zur Teilhabe überprüft werden. 
 
Mit der Gemeinsamen Empfehlung „In-
tegrationsfachdienste“ nach § 113 Abs. 2 
SGB IX wird ein Instrument vorgelegt, das 
sicherstellt, dass die Dienstleistungen der 
Integrationsfachdienste (IFD) nach einheit-
lichen Grundsätzen und Qualitätsstandards 
erbracht werden. Die IFD stellen zur Unter-
stützung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
ein Beratungs- und Betreuungsangebot 
bereit, das neben die schon vorhandenen 
Leistungen und eigenen Unterstützungsan-
gebote der Vereinbarungspartner zur Teil-
habe am Arbeitsleben tritt. Hierbei werden 
die IFD trägerübergreifend tätig. Die Be-
schäftigungssituation behinderter Men-
schen soll durch einen niederschwelligen 
Zugang zum IFD und durch dessen Aktivi-
täten auch im Rahmen der Prävention 
nachhaltig verbessert werden. Ziel der Ge-
meinsamen Empfehlung ist die Schaffung 
einheitlicher und verbindlicher Kriterien zur 
Beauftragung, Verantwortung und Steue-
rung sowie zur Finanzierung und bedarfs-
gerechten Ausstattung der Integrations-
fachdienste. Vor allem ist vereinbart, dass  

die Rehabilitationsträger keine festen Kon-
tingente verabreden müssen, die Vergütun-
gen für Berufsbegleitung und Vermittlung 
erfolgsorientiert ausgezahlt werden sowie 
eine Abrechnung über die Inanspruchnah-
me der Integrationsfachdienste auch direkt 
zwischen beauftragendem Rehabilitations-
träger und dem Integrationsfachdienst er-
folgen kann. 
 

   
 

Arbeitskreis „Rehabilitation und 
Teilhabe“ 
 
Der Arbeitskreis „Rehabilitation und Teilha-
be“ hat sich in seiner Dezember-Sitzung 
zunächst mit der Thematik „Persönliches 
Budget“. Mit den zum 1. Juli 2004 wirksam 
gewordenen Konkretisierungen der seit 
2001 bestehenden Regelungen im SGB IX 
und der zur gleichen Zeit in Kraft getrete-
nen Budgetverordnung ist es zu einer deut-
lichen Aufwertung des Persönlichen Bud-
gets gekommen. Hiermit können behinderte 
Menschen ihren Bedarf an Teilhabeleistun-
gen in eigener Verantwortung und Gestal-
tung decken und selbst bestimmen, welche 
Hilfen wann, wie und durch wen in An-
spruch genommen werden. In Deutschland 
wird damit weitgehend Neuland betreten, 
insbesondere dann, wenn das Persönliche 
Budget trägerübergreifend, d.h. durch meh-
rere Leistungsträger wie z.B. die Sozialhilfe, 
die Integrationsämter und die Kranken-, 
Pflege-, Renten- und Unfallversicherung 
gemeinsam und als Komplexleistung er-
bracht wird. Die Erwartungen potentieller 
Budgetnehmer beruhen dabei vor allem auf 
der umfassenden Berücksichtigung ihrer 
Wunsch- und Wahlrechte (Selbstbestim-
mung und Teilhabe), der stärkeren Ausrich-
tung am individuellen Bedarf (Bedarfsge-
rechtigkeit) und der Weiterentwicklung tra-
dierter Angebotsstrukturen hin zu ambulan-
ten und wohnortnahen Versorgungsmög-
lichkeiten. Um eine abgestimmte Ausfüh-
rung des Persönlichen Budgets als Kom-
plexleistung zu unterstützen, wurden von 
einer  BAR-Arbeitsgruppe  bestehend  aus  
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Vertretern der Verbände behinderter  Men-
schen, der Verbände der Leistungserbrin-
ger und der Rehabilitationsträger, der Pfle-
geversicherung und der Integrationsämter 
vorläufige, Handlungsempfehlungen „Trä-
gerübergreifende Aspekte bei der Ausfüh-
rung von Leistungen durch ein Persönliches 
Budget“ entwickelt. Diese am 1. November 
2004 veröffentlichten Handlungsempfeh-
lungen enthalten z.B. Übersichten über die 
beispielhaft für ein Persönliches Budget 
geeigneten Leistungen, Anregungen für die 
Ausgestaltung des trägerübergreifenden 
Bedarfsfeststellungsverfahrens und ver-
schiedene Mustervordrucke. Durch den 
Status der Vorläufigkeit konnte dabei so-
wohl dem Wunsch nach einer zeitnahen 
Veröffentlichung einer Handreichung für die 
praktische Arbeit vor Ort Rechnung getra-
gen als auch der Experimentiercharakter 
Persönlicher Budgets berücksichtigt wer-
den. 
Nachdem der Arbeitskreis bereits in seiner 
Sitzung im Frühjahr 2003 die Durchführung 
dieses Projektes ausdrücklich begrüßt und 
hierbei insbesondere eine Erprobung von 
persönlichen Budgets in einem trägerüber-
greifenden Modellprojekt als sehr wichtig 
erachtet hat, hat er in seiner diesjährigen 
Sitzung über Schritte und Maßnahmen be-
raten, wie die Erprobung und Umsetzung 
trägerübergreifender Persönlicher Budgets 
unterstützt werden kann. 
 
Weiteres Thema der Arbeitskreissitzung 
war die RPK-Empfehlungsvereinbarung 
und ihre Fortschreibung mit dem Ziel grö-
ßerer Flexibilisierung unter Ermöglichung 
ambulanter Angebote und Angleichung an 
die ICF-Nomenklatur. Insbesondere wird 
dabei dem personenzentrierten Ansatz in 
der psychiatrischen Versorgung Rechnung 
getragen, der das Lebensumfeld des be-
hinderten Menschen aktiv in den Prozess 
der Rehabilitation und Teilhabe einbezieht. 
Der Arbeitskreis hat den Entwurf einer mo-
difizierten und aktualisierten RPK-
Empfehlungsvereinbarung verabschiedet 
und den Vereinbarungspartnern empfohlen. 
 
Daneben lagen dem Arbeitskreis Vorent-
würfe zur Neubearbeitung der Arbeitshilfe 
für die Rehabilitation und Teilhabe von  

Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen 
und der Arbeitshilfe für die Rehabilitation 
und Teilhabe rheumatisch/muskoloskeletal 
kranker und behinderter Menschen vor. Zur 
Erstellung abgestimmter Entwürfe hat der 
Arbeitskreis jeweils eine Projektgruppe ein-
gesetzt, in der seine Anregungen und Er-
gänzungen weiter bearbeitet werden sollen. 
 
Der Arbeitskreis hat sich ferner mit dem 
Entwurf von Rahmenempfehlungen zur trä-
gerübergreifenden umfassenden Behand-
lung und Rehabilitation querschnittgelähm-
ter Menschen befasst, denen das Bezugs-
system der funktionalen Gesundheit der 
ICF zugrunde liegt. Deren Ziel ist die Ver-
besserung der Versorgungssituation von 
querschnittgelähmten Menschen insgesamt 
von der Akutbehandlung bis zur Nachsorge 
durch Vorgabe von Standards für die Be-
handlung/Rehabilitation sowie für die Ein-
richtungen. Der Arbeitskreis hat gegenüber 
den Vertragspartnern den Abschluss der 
Rahmenempfehlungen empfohlen. 
 
Darüber hinaus beschäftigte sich der Ar-
beitskreis mit der Entwicklung wohnortna-
her Angebote zur Teilhabe am Arbeitsleben 
für behinderte Menschen, mit der sich die 
BAR bereits seit längerem intensiv befasst. 
Zielperspektive ist die verstärkte Förderung 
ambulanter betrieblicher Maßnahmen. Die 
dem BAR-Modellprojekt „REGIonale NEtz-
werke zur beruflichen Rehabilitation 
(lern)behinderter Jugendlicher - REGINE“ 
zu Grunde liegende Konzeption soll ver-
mehrt wohnortnahe Ausbildungsangebote 
für behinderte Jugendliche im dualen Aus-
bildungssystem erschließen. In einem 
Netzwerk-Verbund sollen regionale Leis-
tungsmöglichkeiten genutzt werden, so 
dass Bildungsträger für den einzelnen Ju-
gendlichen die notwendigen Dienstleistun-
gen, Beratungs- und Betreuungsangebote 
individuell und damit passgenau bereit stel-
len können. Das Modellprojekt wurde zum 
Ende des Jahres 2003 abgeschlossen. 
Nach der Präsentation des REGINE-
Abschlussberichts wurden die positiven 
Prüfungserfolgs- und Eingliederungsquoten 
von vielen Fachleuten anerkannt. Gleich-
wohl wurde angeregt, das bisher vorliegen-
de unvollständige Bild durch Informationen 
über die Ergebnisse weiterer REGINE-
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TeilnehmerInnen zu ergänzen, um so zu 
einem  abschließenden  Urteil gelangen  zu  
können. Die Durchführung der Untersu- 
chung, die Auswertung der Befragungser-
gebnisse und die Berichterstattung erfolgen 
durch  das  Institut  für  empirische  Sozio- 
logie an der Friedrich-Alexander-Universität  
Erlangen-Nürnberg (IfeS) mit Unterstützung 
und Beratung durch Mitarbeiter der BAR. 
Das Bundesministerium für Gesundheit und 
soziale Sicherung hat bereits schriftlich sig-
nalisiert, im Rahmen der Initiative „jobs“ das 
Projekt unter dem Titel „Evaluation von 
nachhaltigen Erfolgen wohnortnaher, be-
trieblicher Erstausbildung (lern-) behinder-
ter Jugendlicher“ zu fördern.  
 

   

 

Bericht über die Gemeinsamen 
Servicestellen 
 
Am 01. Dezember 2004 hat die BAR erst-
malig dem Bundesministerium für Gesund-
heit und Soziale Sicherung und den Bun-
desländern über die Gemeinsamen Servi-
cestellen nach § 24 Abs. 2 SGB IX berich-
tet. Die Grundlage dafür bilden die Mittei-
lungen der Rehabilitationsträger mit den 
folgenden Schwerpunkten und deren an-
schließende Erörterung mit den Verbänden 
behinderter Menschen: 
 

Erfahrungen über die Einrichtung Ge-
meinsamer Servicestellen 
 
Die nahezu flächendeckende Einrichtung 
Gemeinsamer Servicestellen konnte zum 
31.12.2002 erfolgreich abgeschlossen wer-
den. Dabei wurde vorwiegend auf die be-
reits bestehenden  Beratungsangebote  der 
Träger und deren Fachpersonal zurückge-
griffen. Darüber hinaus kamen zusätzliche 
Maßnahmen zum Tragen, wie die umfas-
sendere Qualifizierung der Mitarbeiter, die 
stärkere Vernetzung der Angebote vor Ort, 
der Ausbau der Kontakte zu Verbänden 
behinderter Menschen und der Selbsthilfe 
und die Schaffung weitgehend barrierefreier 
Angebote. 

Auf diese Weise wurden die räumlichen, 
fachlichen und personellen Voraussetzun-
gen für die Arbeit der Gemeinsamen Servi-
cestellen im Grundsatz geschaffen. 
 
Durchführung und Erfüllung der Aufga-
ben, insbesondere die Inanspruchnahme 
des zusätzlichen Beratungsangebotes 
 
Von den 556 Gemeinsamen Servicestellen 
(Stand: Oktober 2004) wurden im Zeitraum 
vom 01.01.2003 bis zum 30.06.2004 6986 
Beratungen durchgeführt. Dabei wurden 
alle Fälle unter Einschaltung eines Team-
mitgliedes eines anderen Trägers berück-
sichtigt. Weitere 13075 Beratungen in Ge-
meinsamen Servicestellen konnten ohne 
Einschaltung eines Teammitglieds des je-
weiligen Trägers durchgeführt werden. 

Die trotz verstärkter Öffentlichkeitsarbeit 
relativ geringe Inanspruchnahme wurde 
u.a. damit erklärt, dass sich behinderte 
Menschen sicherer als erwartet im geglie-
derten System der sozialen Sicherung 
bewegen und im Bedarfsfall ggf. direkt auf 
„spezialisierte“ Beratungsangebote des je-
weils zuständigen Trägers zurückgreifen. 
Die durchgeführten Beratungen wurden als 
erfolgreich beschrieben. Dabei wurde oft 
eine verbesserte Kooperation der Beteilig-
ten und eine Verfahrensbeschleunigung 
attestiert. Den Anforderungen, teilweise als 
eine „Schlichtungsstelle“ zu agieren, konn-
ten die Gemeinsamen Servicestellen nicht 
gerecht werden. 
 

Mögliche Verbesserungen 
Als mögliche Verbesserungen wurden vor-
geschlagen: mehr Öffentlichkeitsarbeit, wei-
tergehende Schulungskonzepte und erneu-
te Schulungen der Mitarbeiter, Intensivie-
rung der Zusammenarbeit der Rehabilitati-
onsträger und Stärkung der Entschei-
dungskompetenz und Verantwortlichkeit der 
Gemeinsamen Servicestellen. 
 

Erörterung 
Die BAR hat die aufbereiteten Stellung-
nahmen am 25. November 2004 unter Be-
teiligung der obersten Landessozialbehör-
den mit den Verbänden behinderter Men-
schen einschließlich der Verbände der frei-
en Wohlfahrtspflege, der Selbsthilfegruppen 
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und der Interessenvertretungen behinderter 
Frauen erörtert. Der dazu vorgelegte Be-
richtsentwurf wurde um die Anregungen 
und Kritik aus der Erörterung ergänzt. 

 
Der Bericht kann bei der Geschäftsstelle 
der BAR angefordert werden (info@bar-
frankfurt.de). 
 

   

 

BAR-Geschäftsbericht 
2003/2004  
 

Auch das abgelaufene Geschäftsjahr war 
wieder durch die grundlegenden Zielset-
zungen des SGB IX geprägt. Die Aktivitäten 
der BAR spiegelten sich in der Umsetzung 
dieses umfassenden Gesetzesauftrages. 
So wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr 
4 neue Gemeinsame Empfehlungen entwi-
ckelt, die maßgeblich zur besseren Koordi-
nation der Leistungen und Kooperation der 
Leistungsträger beitragen. 
 
Auch die Arbeiten an den BAR-
Rahmenempfehlungen zur ambulanten 
medizinischen Rehabilitation sind in diesem 
Zusammenhang hervorzuheben. 
 
Hinzu kommen die vielfältigen Aktivitäten 
der BAR unter dem Stichwort „Weiterent-
wicklung in der Rehabilitation“. So konnten 
mit den erfolgreich abgeschlossenen Mo-
dellprojekten „REGIonale NEtzwerke zur 
beruflichen Rehabilitation (lern-) behin-
derter Jugendlicher – REGINE“ und „Case 
Management zur Erhaltung von Arbeits- 
und Ausbildungsplätzen behinderter Men-
schen – (CMB) pragmatische Anstöße zur 
Weiterentwicklung der Rehabilitation und 
Teilhabe im Interesse der Betroffenen ge-
geben werden. 
 
Darüber hinaus sind die vielfältigen sat-
zungsmäßigen Aufgaben der BAR von der 
Öffentlichkeitsarbeit über die Fort- und Wei-
terbildung bis hin zum Erfahrungsaustausch 
aller an der Rehabilitation Beteiligten auch 
weiterhin Grundlage und fester Bestandteil 
der Arbeit der BAR. 

 
Der Geschäftsbericht 2003/2004 wird im 
Januar 2005 erscheinen und kann bei der 
BAR-Geschäftsstelle, Walter-Kolb-Straße 
9-11, 60594 Frankfurt/Main (Tel.: 069/60 50 
18 – 0/ Fax: 069/60 50 18 – 29/ E-Mail: 
info@bar-frankfurt.de) angefordert werden. 
 

   
 

Trägerübergreifende Fort- und 
Weiterbildung 2005 
 

Für das Jahr 2005 bieten die BAR und eini-
ge ihrer Mitglieder wiederum trägerüber-
greifende Seminare für Fachkräfte in der 
Rehabilitation an. Die angebotenen Semi-
nare decken ein breites Themenspektrum 
ab, bieten umfassende und aktuelle Infor-
mationen und vertiefen das für eine wirk-
same und bereichsübergreifende Rehabili-
tation und Teilhabe erforderliche Wissen. 
Dabei werden auch aktuelle Entwicklungen 
im Bereich der Rehabilitation und Teilhabe 
am Arbeitsleben berücksichtigt. 
 
Zu den Themen gehören „Umsetzung eines 
betrieblichen Eingliederungsmanagement“, 
„Neurologische Rehabilitation“, „Traumati-
sche Querschnittlähmung“, „Umsetzung der 
frauenspezifischen Belange nach dem SGB 
IX“, „Qualitätssicherung“ und „Kollegiales 
Coaching“. 
 
Folgende Seminare bietet die BAR selbst 
an: 
 

• Rehabilitation und Teilhabe sinnes-
behinderter Menschen 

• Neue Entwicklungen bei den Leis-
tungen zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben 

• Umsetzung eines betrieblichen Ein-
gliederungsmanagement 

• Ambulante medizinische  Rehabilita-
tion 

• Umsetzung der frauenspezifischen 
Belange nach dem SGB IX 

• Teilhabe am Arbeitsleben behinder-
ter junger Menschen 
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• Rehabilitation und Teilhabe neuro-
logisch erkrankter Menschen 

• Trägerübergreifende Persönliche 
Budgets 

• Rehabilitation und Teilhabe psy-
chisch kranker und behinderter 
Menschen 

• Qualitätssicherung 
 
Die angebotenen Seminare sind dem bei-
liegenden Faltblatt „Rehabilitation und Teil-
habe –Trägerübergreifende Fort- und Wei-
terbildung 2005“ zu entnehmen. Anmeldun-
gen bzw. Vormerkungen nehmen die im 
Faltblatt aufgeführten Veranstalter entge-
gen. Weitere Faltblätter können bei der 
BAR angefordert werden.  Informationen zu 
den Seminaren stehen  auf der Website 
www.bar-frankfurt.de, Rubrik „Aktuelles“, 
zur Verfügung. 
 

Ansprechpartner: Jens Altmann, Tel.: 0 69/ 
60 50 18-35, Fax: 0 69 / 6050  18-29; E-
Mail: jens.altmann@bar-frankfurt.de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
28. Treffen der Beauftragten / 
Beiräte für behinderte Men-
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schen und der Bundes-
arbeitsgemeinschaft für Rehabi-
litation (BAR) 
 
 
Mehr Beschäftigungschancen für schwer-
behinderte Menschen  forderten  die Beauf- 
tragten / Beiräte für behinderte Menschen 
bei ihrem diesjährigen Herbsttreffen mit der 
Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilita-
tion (BAR) in Kassel. Die Teilnehmer der 
Tagung riefen die Arbeitgeber dazu auf, 
mehr behinderte Menschen einzustellen. 
Mit dem SGB IX stehe ein umfassendes 
Instrumentarium zur Beratung und Unter-
stützung von Arbeitgebern und behinderten 
Arbeitnehmern zur Verfügung. Behinderte 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer seien 
oft hochqualifiziert und motiviert, müssten 
aber beim Bewerbungs- und Einstellungs-
verfahren immer noch mit weit verbreiteten 
Vorurteilen kämpfen. Obwohl sich die beruf-
liche Integration behinderter und schwerbe-
hinderter Menschen in den letzten Jahren in 
Deutschland verbessert hat, sei die Situati-
on nach wie vor unbefriedigend. 
 
Die vom Bundesministerium für Gesundheit 
und Soziale Sicherung unter Beteiligung 
einer Vielzahl von Unternehmern und Or-
ganisationen gestartete Initiative „Jobs 
ohne Barrieren“, mit der erreicht werden 
soll, dass behinderte und schwerbehinderte 
Menschen ihre Chancen auf Teilhabe am 
Arbeitsleben besser realisieren können 
(www.jobs-ohne-Barrieren.de), wurde des-
halb von den Beauftragten/Beiräten für be-
hinderte Menschen unterstützt. Dies umso 
mehr, als der Anteil schwerbehinderter 
Menschen an allen Arbeitslosen im Oktober 
2004 auf 4,1% gestiegen ist. 
 
Der Gastgeber des Treffens, Friedel Rinn, 
berichtete über positive Beispiele zur Be-
schäftigung behinderter Arbeitnehmer im 
öffentlichen Dienst in Hessen. Mit 8.715 
Pflichtplätzen, das entspricht 6,36 v.H. bei 
einer gesetzlich vorgeschriebener Quote 
von 5 v.H., liege das Land Hessen im Jahr 
2003  nach  wie  vor  an  der  Spitze bei der  

Beschäftigung schwerbehinderter Men-
schen. Die Beauftragten / Beiräte für behin-
derte Menschen forderten alle Bundeslän-
der nachdrücklich auf, ihrer gesetzlichen 
Pflicht nachzukommen und notwendige 
Maßnahmen zur Förderung der beruflichen 
Integration behinderter Menschen zu ergrei-
fen. 
 
 
Erhalt des Landesblindengeldes 
 
Die Beauftragten / Beiräte für behinderte 
Menschen forderten die Regierungen und 
Parlamente der Bundesländer auf, sich für 
den Erhalt des Blindengeldes einzusetzen. 
Dabei wiesen sie auf das im SGB I und IX 
festgeschriebene Recht behinderter Men-
schen auf Ausgleich ihrer behinderungsbe-
dingten Nachteile hin. Dieses Recht auf die 
notwendigen Nachteilsausgleiche müsse 
unabhängig von Einkommen und Vermö-
gen gelten. 
 
Im Rahmen dieser Diskussion wurde auf 
weitere strukturelle Reformen verwiesen. 
Bisherige Erfahrungen in der Umsetzung 
des SGB IX hätten die Notwendigkeit un-
terstrichen, eine verstärkte Kooperation der 
Leistungsträger und vollständige Koordina-
tion und Konvergenz des Leistungsgesche-
hens auf einer einheitlichen gesetzlichen 
Grundlage zu erreichen. Die vollständige 
Umsetzung des 1998 begonnenen Para-
digmenwechsels setze daher die weitere 
Vereinheitlichung der Leistungsvorausset-
zungen und eine bedarfsgerechte Leis-
tungspflicht voraus. 
 
 
Präventionsgesetz 
 
Die Behindertenbeauftragten begrüßten, 
dass von der Bundesregierung in Kürze ein 
Präventionsgesetz vorgelegt werden soll. 
Sie wendeten sich jedoch gegen den Aus-
schluss pflegebedürftiger Menschen aus 
dem Kreis der Anspruchsberechtigten. Sie 
forderten, behinderte Menschen in den wei-
teren Gesetzgebungsprozess eng einzube-
ziehen und ihnen in den Gremien (Kuratori-
um und Stiftungsrat) Sitz und Stimme ein-
zuräumen. 
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Gemeinsame Empfehlung „Integrati-
onsfachdienste“ 
 

Im Zusammenhang mit der besseren beruf-
lichen Eingliederung behinderter Menschen 
sprachen sich die Teilnehmer der Tagung 
für die zügige Verabschiedung der auf der 
BAR-Ebene erarbeiteten Gemeinsamen 
Empfehlung „Integrationsfachdienste“ 
aus. (s. S. 9) 
 
 
Nationaler Teilhabeplan 
 
Des Weiteren begrüßten die Beauftragten / 
Beiräte für behinderte Menschen die durch-
geführte Konferenz (s. nachfolgender Be-
richt) „Zukunft braucht Teilhabe“ vom 18. 
bis 20. November 2004 in Rheinsberg. Die 
Konferenz verfolgte das Ziel, das Projekt 
Teilhabeplan auf den Weg zu bringen und 
seine Inhalte abzustecken. Es wurden erste 
Aussagen zu den Zielen, Wegen, Mitteln 
und Schritten diskutiert, die in einer langfris-
tigen Perspektive (bis 2020) Teilhabe 
schaffen, stärken und sichern sollen und 
auf allen Handlungsebenen behinderte 
Menschen als „Experten in eigener Sache“ 
einbeziehen. Als Zeithorizont für die Erstel-
lung eines diskussionsfähigen Textes des 
Teilhabeplanes ist das zweite Quartal 2005 
vorgesehen. Die Beauftragten / Beiräte für 
behinderte Menschen hoffen, dass dieser 
Teilhabeplan in Deutschland als Leitlinie für  
die zukünftigen Ziele und Aufgaben in der 
Behindertenpolitik steht und politische so-
wie gesellschaftliche Anerkennung findet 
und der Teilhabepolitik (Inklusion) insge-
samt einen weiteren großen Schub verleiht. 
 
 
Reduzierung länderübergreifender 
Gremien 
 
Die Teilnehmer der Tagung sprachen sich 
einstimmig gegen die von der Ministerprä-
sidentenkonferenz (MPK) diskutierte Auflö-
sung ihres Gremiums aus. Das zweimal 
jährlich stattfindende Treffen der Beauf-
tragten / Beiräte für behinderte Men-
schen und der  BAR  habe  sich  im Laufe 

der Jahre zu einem unverzichtbaren Be-
standteil der Arbeit im Interesse der Men-
schen mit Behinderungen entwickelt. 
 

   
 

Teilhabeplan angestoßen – 
Zukunftskonferenz in Rheins-
berg 
 
Unter dem Motto „Zukunft braucht Teilhabe“ 
veranstaltete der Beauftragte für die Belan-
ge behinderter Menschen bei der Bundes-
regierung und die Bundesarbeitsgemein-
schaft für Rehabilitation vom 18. – 20. No-
vember 2004 eine Zukunftskonferenz in 
Rheinsberg. 
 
Den rund 60 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern der Konferenz führte Karl Her-
mann Haack, Beauftragter für die Belange 
behinderter Menschen bei der Bundesre-
gierung, zu Beginn der Tagung noch einmal 
die Erfolge der letzten Jahre vor Augen: 
Behindertengleichstellungsgesetz, SGB IX, 
das Europäische Jahr der Menschen mit 
Behinderung, die Förderung von Ausbil-
dung und Beschäftigung sowie das in Aus-
sicht stehende Antidiskriminierungsgesetz. 
Vor diesem Hintergrund wurde die Idee 
entwickelt einen nationalen Teilhabeplan zu 
formulieren, der die Leitlinien für zukünftige 
Ziele und Aufgaben der Behindertenpolitik 
bis 2020 geben kann. 
 
Die Tagungsteilnehmer/Innen repräsentier-
ten umfassend die am Entstehen eines sol-
chen Teilhabeplans zu beteiligenden Grup-
pen. So kamen Vertreter der Kirchen, Ge-
werkschaften, Wohlfahrts- und Behinder-
tenverbände, Leistungserbringer und Fach-
kräfte in der Rehabilitation, aber auch Men-
schen aus Politik und Verwaltung sowie von 
Leistungsträgern und Unternehmen zu-
sammen. 
 
Im Laufe der drei Tage hatten sich acht 
Themenbereiche als Schwerpunkte für ei-
nen Teilhabeplan herauskristallisiert: 
 

1. Barrierefreiheit 
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2. Leben in der Gemeinschaft 
3. Finanzierung/Persönliches Budget 
4. Bewusstseinsschaffung 
5. Gesundheit/Rehabilitation 
6. Arbeit 
7. Bildung 
8. vereinfachtes Sozialrecht 

 
Alle Arbeitsgruppen berücksichtigten bei 
ihren Beratungen Interkulturalität und Gen-
der-Aspekte, bezogen alle Behinderungen 
mit in die Betrachtungen und beachteten 
die Einbindung Betroffener in Entschei-
dungsprozesse. Dabei wurden Aufgaben 
konkretisiert, Hemmnisse beschrieben und 
Lösungsansätze entfaltet. 
 
Erklärtes Ziel ist es, den Teilhabeplan im 
Dialog mit den beteiligten Gruppen zu etab-
lieren. So sollen die inhaltlichen Ergebnisse 
der Zukunftskonferenz bis Frühjahr 2005 in 
einer Tagungsdokumentation zusammen-
gefasst werden. Danach werden in 
Workshops Anregungen der Teilneh-
mer/Innen und ausgewählte Fragestellun-
gen diskutiert, um dann im Sommer 2005 
einen fertigen Text zum Teilhabeplan vorle-
gen zu können. 
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Prävention und medizinische 
Rehabilitation bei Kindern und 
Jugendlichen durch die Träger 
der Renten- und Krankenversi-
cherung 
 
Mit der vorliegenden Publikation „Präventi-
on und medizinische Rehabilitation bei Kin-
dern und Jugendlichen durch die Träger der 
Renten- und Krankenversicherung“ liefert 
Harry Fuchs eine Übersicht über die sozial-
rechtlichen und institutionellen Bedingun-
gen von der Frühförderung bis zur medizi-
nischen Rehabilitation. 
 
Die Darstellung beginnt mit einem Überblick 
über die fachlichen Konzepte und die recht-
lichen Grundlagen der Gesundheitsförde-
rung und Prävention im Kontext des Sys-
tems der gesundheitlichen und sozialen 
Sicherung in der Bundesrepublik. In einem 
knappen historischen Exkurs wird die Ent-
wicklung der Prävention und Rehabilitation 
bei Kindern und Jugendlichen von den Sa-
natoriums- und Krankenhausaufenthalten 
über gesundheitsfördernde Maßnahmen bis 
zur hoch professionalisierten und komple-
xen Intervention und Förderung durch Ärz-
te, Psychologen und Pädagogen nachge-
zeichnet. 
In einem gesonderten Kapitel werden die 
Rechtsgrundlagen für die Prävention und 
Rehabilitation im Kindes- und Jugendalter 
beschrieben und mit Blick auf die Ziele der 
Prävention und Teilhabe kommentiert. 
Daneben setzt sich der Autor mit den ver-
änderten Anforderungen an die Konzept-
entwicklung und Qualitätssicherung in Ein-
richtungen der Kinder- und Jugendhilfe 
auseinander. Thematisiert wird zudem die 
Frühförderung als Bestandteil der medizini-
schen Rehabilitation. Schließlich geht Harry 
Fuchs in einem ausführlichen Kapitel auf 
die Leistungspflicht der Krankenversiche-
rung für Methoden der Frühförderung am 
Beispiel der Methode Petö (ein bei Ce-
rebralparesen angewandtes physiothera-
peutisches Verfahren) ein. 
 
Die Veröffentlichung ist in der Reihe „Schrif-
ten  aus  dem Institut für Rehabilitati- 

onswissenschaften der Humboldt-
Universität zu Berlin“ erschienen. 
Sie ist zu beziehen über den Buchhandel 
(ISBN 3-8322-2790-3) oder über den Sha-
ker Verlag GmbH, Postfach 101818, 52018 
Aachen, Tel.: 0 24 07/95 96-0, Fax: 0 24 
07/95 96-9, E-Mail: info@shaker.de, Inter-
net: www.shaker.de 
 
Harry Fuchs, Prävention und medizinische Re-
habilitation bei Kindern und Jugendlichen durch 
die Träger der Renten- und Krankenversiche-
rung, Shaker Verlag, 2004, € 25,00  
 

   
 

Jahresbericht der Bundesar-
beitsgemeinschaft der Integra-
tionsämter und Hauptfürsorge-
stellen erschienen 
 

Die berufliche Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung ist angesichts der wirtschaftli-
chen Situation in Deutschland ein schwieri-
ges Thema. Die Krise des Arbeitsmarktes 
in Deutschland macht es gerade für Men-
schen mit Behinderung besonders schwer, 
am Arbeitsleben teilzuhaben. 
 
Trotz der intensiven Bemühungen des Ge-
setzgebers hat sich die Beschäftigungssitu-
ation für schwerbehinderte Menschen nicht 
nachhaltig gebessert. Der Gesetzgeber hat 
mit den Änderungen des Schwerbehinder-
tenrechts im Rahmen des SGB IX noch-
mals gehandelt und eine Initiative „Jobs 
ohne Barrieren“ im September 2004 gestar-
tet. 
 
Der Arbeit der Integrationsämter kommt in 
diesem Zusammenhang eine wichtige Be-
deutung zu. Um Arbeitsplätze zu erhalten, 
müssen begleitende Hilfen im Arbeitsleben 
etabliert werden und Einstellungsanreize 
geschaffen werden. Darüber hinaus müs-
sen der Aufbau leistungsfähiger Integrati-
onsfachdienste vorangetrieben werden und 
neue Integrationsprojekte etabliert werden. 
Nicht zuletzt ist  die  Information  und  Bera- 
tung der Betriebe von entscheidender Be-
deutung. 
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Der Jahresbericht 2003/2004 dokumentiert 
diese Arbeit und liefert Informationen für die 
interessierte Fachöffentlichkeit. In diesem 
Jahr wurde im Jahresbericht die Entwick-
lung der Integrationsfachdienste besonders 
ausführlich dargestellt. Dieser Bereich be-
findet sich wegen der gesetzlichen Ände-
rungen zum 01.04.2004 bzw. zum 
01.01.2005 im Umbruch.  
 
Der Jahresbericht kann bei der Bundesar-
beitsgemeinschaft der Integrationsfach-
dienste und Hauptfürsorgestellen, Ernst-
Frey-Straße 9, 76135 Karlsruhe, Tel.: 
0721/8107247 oder im Internet unter 
www.integrationsaemter.de angefordert 
werden. 
 

   

 

Neurologische Rehabilitation 
 

In der Referenz-Reihe Neurologie des 
Thieme Verlags ist das Buch „Neurologi-
sche Rehabilitation“ erschienen. Als Auto-
ren konnte der Herausgeber Gereon Nelles 
neben Grundlagenforschern und Klinikern 
auch Therapeuten und Psychologen ge-
winnen. Die Aspekte der neurologischen 
Rehabilitation werden in diesem Band diffe-
renziert, sehr anschaulich und praxisnah 
dargestellt. Dazu gehören nicht nur die ei-
gentlichen neurologischen Rehabilitations-
leistungen, sondern auch die Behandlung 
von begleitenden Symptomen. 
 
Im ersten Teil des Buches wird zunächst 
die Entwicklung der Rehabilitation in der 
Bundesrepublik sowie die verschiedenen 
Kostenträger und die Struktur der neurolo-
gischen Rehabilitation (z.B. die Phasenein-
teilungen A – F) ausführlich dargestellt. 
Auch die Anforderungsprofile und Inhalte 
der stationären und ambulanten neurologi-
schen Rehabilitation sowie der Nachsorge 
finden Erwähnung. Die Grundprinzipien und  

Bestandteile der Dokumentation werden 
erläutert und die in der neurologischen Re- 
habilitation häufig eingesetzten Messin-
strumente skizziert. Im Weiteren werden die 
Grundprinzipien der Rehabilitation bezogen 
auf die Motorik, Sprechen und Sprache, 
Schluckstörungen, kognitive Störungen, 
zerebrale Sehstörungen, vegetative Stö-
rungen und die Behandlung von Schmerz 
dargelegt. 
 

Der zweite Teil des Buches konzentriert 
sich auf umschriebene Erkrankungen, wie 
beispielsweise Schlaganfall und Schädel-
Hirn-Trauma. Hinzu kommen u. a. Darstel-
lungen bei Querschnittlähmung, Multiple 
Sklerose, Parkinson-Syndrom, und neuro-
muskuläre Erkrankungen. Es schließen sich 
ausführliche Informationen über spezielle 
Verfahren in der neurologischen Rehabilita-
tion, wie z.B. über Pharmakotherapie, Be-
handlung von Spastik mit Botolinumtoxin, 
technische Hilfsmittel und Elektrostimulati-
on an. Anschließend wird auf die Themen 
„Rehabilitation auf der Intensivstation“ und 
„Rehabilitative Langzeitversorgung und 
Pflege“ eingegangen. 
 

Das Buch „Neurologische Rehabilitation“ 
von Gereon Nelles ist über den Buchhandel 
zu beziehen (ISBN:3-13-136261-8).  
 
Hrsg.: Gereon Nelles, Neurologische Rehabilita-
tion, Georg Thieme Verlag, 2004, 79,95 € 
 

   

 

Lebenshilfe - Ratgeber zum 
Persönlichen Budget 
 

Der Frage „Mehr Chancen für ein selbstbe-
stimmtes Leben?“ geht ein Ratgeber der 
Bundesvereinigung Lebenshilfe nach. In 
Fragen und Antworten werden die Chancen 
und Risiken des Persönlichen Budgets als 
neuer Leistungsform ausgelotet. Neben 
grundsätzlichen Informationen werden Po-
sitionen vor allem im Hinblick auf die Be-
deutung Persönlicher Budgets für Men-
schen mit einer geistigen Behinderung be-
zogen. 
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Der 72seitige Ratgeber ist für € 7,50 zu be-
ziehen bei: Verlag der Bundesvereinigung 
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Be-
hinderung e.V., Raiffeisenstraße 18, 35043 
Marburg, Tel.: 06421/491-0, Fax: 
06421/491-167. 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
A K T U E L L E   M E L D U N G 
 
 
Trägerübergreifendes Persönli-
ches Budget 
18. – 20. Oktober 2005 in Stuttgart 
 
Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabi-
litation wird erstmals ein Seminar zum 
Thema „Trägerübergreifens Persönliches 
Budget“ anbieten.  
 
Die in Deutschland noch relativ neue Leis-
tungsform wird dabei aus den unterschied-
lichen Blickwinkeln der Budgetneh-
mer/innen, der Leistungserbringer und der 
Leistungsträger sowie aus wissenschaftli-
cher Sicht dargestellt werden. Neben der 
Vorstellung der BAR-Handlungsempfeh-
lungen „Trägerübergreifende Aspekte bei 
der Ausführung von Leistungen durch ein 
Persönliches Budget“ sollen zusammen mit 
den Teilnehmer/innen die Möglichkeit der 
Erprobung und Umsetzung Persönlicher 
Budgets näher bestimmt werden. 
 
Das Seminar richtet sich an Abteilungslei-
ter/innen, Referent/innen und andere lei-
tende Mitarbeiter/innen aus dem Bereich 
der Rehabilitation. 

Anmeldungen zu dem Seminar können 
schriftlich, per Fax oder per E-Mail gereich-
tet werden an: Bundesarbeitsgemeinschaft 
für Rehabilitation, Walter-Kolb-Straße 9 – 
11, 60594 Frankfurt a.M., Fax: 0 69 / 60 50 
18–29, E-Mail: jens.altmann@bar-
frankfurt.de. 
 
Weitergehende Informationen:  
Bernd Giraud, Tel.: 0 69 / 60 50 18 - 27 
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Menschen mit Behinderung for-
dern Teilhabe: 
REHACARE International 2004 
in Düsseldorf 
 

Die REHACARE International 2004 machte 
dem Markt für Rehabilitation und Teilhabe 
Mut. Erneut informierten sich mehr als 
50.000 Fachbesucher und Betroffene vom 
10. bis 13. November auf der führenden 
Fachmesse für Menschen mit Behinderung 
und Pflegebedarf. 805 Aussteller aus 32 
Ländern präsentierten innovative Reha-
technik und Dienstleistungen, boten Bera-
tung und Information rund um Rehabilitation 
und Pflege an. 
 

Jeder dritte Besucher war betroffen oder 
Angehöriger eines Betroffenen, 77 Prozent 
waren Fachleute und Einkäufer. Besonders 
interessiert zeigten sich die Besucher an 
Fahrgeräten und Rollstühlen (49 Prozent), 
gefolgt von Alltagshilfen(48 Prozent) und 
Geh- und Mobilitätshilfen (45 Prozent). Die 
Top-Themen unter den zahlreichen The-
menparks und Sonderschauen der Messe 
waren der „Treffpunkt Gehirn“, das Sport-
Center und aktuelle Therapieangebote für 
Menschen mit Behinderung, z.B. Behinder-
tentauchen. 
 

Mehr als die Hälfte der Besucher nutzten 
die Chance, sich auf der REHACARE wei-
terzubilden und sich bei den über 120 ver-
tretenen Verbänden und Organisationen zu 
informieren und beraten zu lassen.  
 
Zeugnis ihrer Innovationsfähigkeit legte die 
deutsch Industrie beim ersten „Design for 
All and Assistive Technology Award“ der 
Europäischen Kommission ab. Sie errang 
die Hälfte der insgesamt 14 Preise. Auf die 
europaweite Ausschreibung gingen 201 
Beiträge aus 17 Ländern ein, 47 kamen in 
die Endausscheidung und wurden im Rah-
men einer Sonderschau ausgestellt. 
 
Die nächste REHACARE findet vom 12. bis 
15. Oktober 2005 in Düsseldorf statt. 

Weitere Informationen: 
Pressereferat REHACARE INTERNATIO-
NAL 2004,Manuela Preinbergs, Tel.: 0221 / 
4560 – 542, Fax: 0211/4560 – 87 – 542, E-
Mail: PreinbergsM@messe-duesseldorf.de, 
Internet: www.rehacare.de 
 

   

Ergebnisse der BAR-Fach-
tagung „Case Management zur 
Erhaltung von Beschäftigungs-
verhältnissen – Ein Modell mit 
Zukunft?“ 
 

Im Jahre 2001 gab die 
Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabil-
itation (BAR) den Anstoß zum Modellprojekt 
„Case Management zur Erhaltung von 
Ausbildungs- und Arbeitsverhältnissen be-
hinderter Menschen (CMB)“. Erprobt wurde 
die Möglichkeit, Arbeits- bzw. 
Ausbildungsverhältnisse gesundheitlich 
beeinträchtigter ArbeitnehmerInnen bei 
ihrem bisherigen Arbeitgeber durch ein 
spezielles Case Management zu erhalten 
oder andere Wege zu finden, eine 
dauerhafte Wiedereingliederung in das Ar-
beitsleben zu erreichen.  

Zum Abschluss des bundesweit angelegten 
Projekts wurde am 19./20. Oktober 2004 in 
Nürnberg eine Fachtagung durchgeführt, an 
der neben den Projektpartnern mehr als 50 
Fachleute aus dem Bereich der Rehabilita-
tionsträger, der Anbieter von Case Mana-
gement-Leistungen und der Wissenschaft 
teilnahmen. 
 
Ziel der Veranstaltung war es, 

- über das BAR-Modellprojekt und 
seine Ergebnisse zu informieren, 

- gemeinsam nach Wegen zu suchen, 
ein solches Case Management 
dauerhaft und finanziell abgesichert 
in die Reha-Landschaft einzufügen 
und daraus 

- Handlungsempfehlungen für eine 
flächendeckende Implementierung 
von Case Management zu erarbei-
ten. 

 



T A G U N G E N  -  M E S S E N  -  K O N G R E S S E 
    
 
 

BAR-Information Nr. 4/2004 vom 20. Dezember 2004                   21 

Die von der Begleitforschung vorgelegten 
Ergebnisse zeigten, dass Case Mangement 
zur Erhaltung von Beschäftigungsverhält-
nissen behinderter Menschen (CMB) ein 
sinnvolles und effektives präventives Vor-
gehen darstelle. Demnach führe CMB bei 
fast der Hälfte der KlientInnen zu positiven 
beruflichen Perspektiven. Berechnungen 
seitens der Begleitforschung belegten auch 
die Effizienz von CMB. 
 

Allerdings sei die Finanzierung und die In-
stitutionalisierung von CMB bisher unge-
klärt, da entsprechende, die Reha-Träger 
verpflichtende, Rechtsgrundlagen fehlten. 
Vor diesem Hintergrund diskutierten die 
Teilnehmer/Innen der Fachtagung die Fra-
ge, wie Case Management auf eine dauer-
hafte finanzielle Grundlage zu stellen sei, 
wobei unterschiedliche Organisationsfor-
men – CMB durch Personal der Reha-
Träger („Reha-Träger-Modell“) bzw. durch 
von den Reha-Trägern beauftragte Stellen 
(„Einkaufsmodell“) – denkbar seien. 
 
Zur Umsetzung von CMB solle sowohl der 
durch das SGB IX gegebene Rahmen 
ausgeschöpft als auch die bestehende 
Vielfalt regionaler Dienstleistungsstrukturen 
mit ihren gewachsenen und erprobten Netz-
werken genutzt werden. 
Es biete sich zum Beispiel an, die bereits 
flächendeckend vorhandenen Gemeinsa-
men Servicestellen für die Durchführung 
von CMB zu nutzen. Ansonsten sei die Be-
auftragung kompetenter Dritter in Erwägung 
zu ziehen. Dabei solle auf einheitliche Qua-
litätsstandards mit detaillierten Vorgaben im 
Hinblick auf Struktur-, Prozess- und Ergeb-
nisqualität geachtet werden, wie sie im 
Rahmen des Modellprojekts erarbeitet wur-
den.  
Plädiert wurde weiterhin dafür, dass sich 
die Rehabilitationsträger auf verbindliche 
Zugangsregelungen zum CMB verständi-
gen. Nur so könne sichergestellt werden, 
dass frühzeitig Anstrengungen unternom-
men werden, Beschäftigungsverhältnisse 
von gesundheitlich beeinträchtigten Perso-
nen zu erhalten. 
Gefordert wurde, CMB als Leistung zur 
Teilhabe am Arbeitsleben anzuerkennen  

und rehabilitandenbezogen zu gewähren 
sowie die mit den Dienstleistungen beauf-
tragten CMB-Stellen entsprechend zu fi-
nanzieren. Hierbei wurden Fallpauschalen 
in Erwägung gezogen, die erfolgsabhängig 
erbracht werden sollten, wobei auch eine 
Basisfinanzierung grundsätzlich notwendig 
erschien. 
 

Wichtige Impulse für ein erfolgreiches 
„Ausgliederungsverhinderungsmanage-
ment“ werden nach Ansicht der Teilnehme-
rInnen von den Vorschriften des § 84 SGB 
IX ausgehen. Allerdings sei es wichtig, In-
halte und Chancen der neuen Regelung 
durch Öffentlichkeitsarbeit weithin bekannt 
zu machen. Dazu gehöre insbesondere, die 
Arbeitgeber umfassend über ihre Pflichten, 
aber auch über die zur Verfügung stehen-
den Unterstützungsmöglichkeiten durch 
CMB zu informieren. 
 
Insgesamt wurde das BAR-Modellprojekt 
positiv gewürdigt und nachdrücklich auf die 
präventiven Chancen des Eingliederungs-
managements nach § 84 SGB IX hingewie-
sen. 
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Das Bundeskabinett hat am 
15.12.2004 einen Bericht über 
die Lage behinderter Men-
schen und die Entwicklung 
ihrer Teilhabe verabschiedet 

Der „ Bericht über die Lage behinderter 
Menschen und die Entwicklung ihrer 
Teilhabe“ stellt die Lebenssituation be-
hinderter Menschen und die Entwicklung 
ihrer Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft umfassend dar. Darüber hinaus 
gibt er Auskunft über die Wirksamkeit 
der seit 1998 von der Bundesregierung 
beschlossenen Maßnahmen. 

So wird etwa der Paradigmenwechsel 
von der Fürsorge zur Teilhabe durch 
Gesetzgebung und begleitende Maß-
nahmen beschrieben. Mehr Selbstbe-
stimmung und Eigenverantwortung wa-
ren zwar die Richtschnur bei der Neu-
fassung des Rehabilitations- und Teilha-
berechtes im SGB IX, der Bericht nennt 
aber auch die Probleme und Widerstän-
de, die die Umsetzung der neuen Behin-
dertenpolitik immer noch erschweren. 

Der Bericht kann auf: 
www.bmgs.bund.de als Broschüre be-
stellt oder herunter geladen werden. 

 

   

 

Entwurf eines Antidiskriminie-
rungsgesetzes liegt vor 
 
Die Fraktion der SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN haben am 15. Dezember 2004 
einen Gesetzentwurf zur Umsetzung der 
neuropäischen Antidiskriminierungsrichtli-
nien vorgelegt. Mit dem Antidiskriminie-
rungsgesetz (ADG) sollen in den Rechtsbe-
reichen Arbeitsrecht, Zivilrecht, Beamten-
recht und Sozialrecht Benachteiligungen 
wegen des Geschlechts, der ethnischen 
Herkunft, der Religion oder Weltanschau-
ung, der sexuellen Identität, des alters oder 

aufgrund einer Behinderung verhindert oder 
beseitigt werden. 
 
Nach Ansicht der Koalitionsfraktionen wird 
mit dem ADG auf der Basis der Werteord-
nung des Grundgesetzes der Gemeinwohl-
gedanke und die Achtung der persönlichen 
Handlungsfreiheit produktiv zusammenge-
führt. Gleichzeitig sei Deutschland mit dem 
jetzt vorliegenden ausgewogenen, lesbaren 
und einheitlichen Entwurf dabei, seiner 
Verpflichtung zur Umsetzung von EU-Recht 
nachzukommen und mit vergleichbaren 
Regelungen in anderen europäischen Län-
dern gleichzuziehen. 
 
Nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Ar-
beitslosigkeit Schwerbehinderter, dem SGB 
IX – Rehabilitation und Teilhabe behinder-
ter Menschen und dem Bundesgleichstel-
lungsgesetz soll mit dem jetzigen Entwurf 
ein weiterer Baustein einer Politik mit und 
für behinderte Menschen hinzugefügt wer-
den. 
 
Im Internet kann der Gesetzentwurf unter 
www.gruene-fraktion.de heruntergeladen 
werden. 
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
 
 
 

die Geschäftsführung, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

BAR wünschen Ihnen für das bevorstehende Neue Jahr viel 

Glück, Gesundheit und persönlichen sowie beruflichen Erfolg. 
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